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Teilrevision Privater Gestaltungsplan «Rütihof»
- Genehmigung

Gemeinde Fehraltorf

Lage Kat.-Nr. 4639

Massgebende - Situationsplan Mst. 1:1000 vom 22. Mai 2023
Unterlagen Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 22. Mai 2023

Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 22. Mai 2023

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Sachverhalt

Der bestehende, rechtskräftige Gestaltungsplan «Rütihof» dient als planungsrechtliche
Grundlage für den Gemüsebaubetrieb der Gerber Bio Greens AG. Diese beabsichtigt den
Betrieb schrittweise zu erneuern und die Abläufe zu optimieren. Damit insbesondere die
Logistik verbessert werden kann, muss eine ehemalige Arealzufahrt wieder in Betrieb ge-
nommen werden. Damit dies möglich ist, müssen die Gestaltungsplanvorschriften ent-
sprechend angepasst werden.

Zustimmung Die Gemeindeversammlung Fehraltorf stimmte mit Beschluss vom 4. Dezember 2023
dem privaten Gestaltungsplan «Rütihof» zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Pfäffikon vom 19. Januar 2024 keine Rechts-
mittel eingelegt. Die Gemeinde beantragt die Genehmigung der Vorlage.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Zusammenfassung

der Vorlage (Revisions-

bestandteile)

Materielle Prüfung
Das Gestaltungsplangebiet verfügt über zwei Arealzufahrten von der Zürcherstrasse. Im
rechtskräftigen Gestaltungsplan war die Arealzufahrt «2» nur provisorisch zugelassen, bis
zum Zeitpunkt der Bewilligung des ersten Bauvorhabens im Bereich «Wohnen und Ge-
werbe l». Da eine solche Bewilligung erteiltwurde, kann die Arealzufahrt «2» aktuell nicht
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mehr genutzt werden. Da die Arealzufahrt für das neue Erschliessungs- und Logistikkon-
zept wieder erforderlich ist, wird Art. 5 Abs. 2 GPV so angepasst, dass die Arealzufahrt
«2» ausschliesslich als Zufahrt dauerhaft zugelassen ist.

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 18. April 2023 gestellten Aufla-
Genehmigungsprüfung gen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der
Kostenauflage gemäss Dispositiv II) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht
beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen Privaten
und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Ge-
nehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentii-
chen und aufzulegen.

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese Ver-
fügung eine Gebühr zu erheben.

Zuständigkeit für Der Gestaltungsplanperimeter liegt ausserhalb der Bauzone. Bauvorhaben im Gestal-
Baubewiiiigungen tungsplanperimeter bedürfen somit gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG einer Bewilligung des

kantonalen Amts für Raumentwicklung als zuständige kantonale Behörde. Die Gemeinde
wird deshalb angewiesen, sämtliche Baugesuche im Perimeter des Gestaltungsplans der
Baudirektion über die Leitstelle zum Entscheid nach Ziffer 1.2.1 des Anhangs der Bauver-
fahrensverordnung einzureichen. Die örtliche Baubehörde hat eine Stellungnahme zur
Vereinbarkeit des Vorhabens mit den massgeblichen Gestaltungsplanvorschriften beizu-
legen.

Die Baudirektion verfügt:

l. Der private Gestaltungsplan «Rütihof», welchem die Gemeindeversammlung Fehr-
altorf mit Beschluss vom 4. Dezember 2023 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 2'020.90 (104 103/83100.40.200)
und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

III. Gegen Dispositiv l dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich,
schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und des-
sen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau
zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und so-
weit wie möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kosten-
pflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.
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IV. Die Gemeinde Fehraltorfwird eingeladen

Dispositiv l sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen;

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen;

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-
rieht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen;

den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (OREB-Kataster)
nachführen zu lassen.

V. Mitteilung an

Gemeinde Fehraltorf (unter Beilage von zwei Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

\j - Ingesa AG, Wetzikon (Katasterbearbeiterorganisation)

Gerber Bio Greens AG, Zürcherstrasse 75, 8320 Fehraltorf (Rechnungsadressatin)

Amt für

Raumentwicklung

VERSENDET AM -6. NOV, 2024 Fü den Auszug:
y
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Die unterzeichnende Grundeigentümerin stellt, gestützt auf §§ 85 ff PBG, den privaten
Gestaltungsplan „Rütihof“ auf mit folgenden Bestimmungen:

§ 1
Bestandteile Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:1‘000 und diesen Bestimmun-

gen.

§ 2
Geltungsbereich Der Der Gestaltungsplan gilt für den im Situationsplan 1:1‘000 eingetragenen Perime-

ter.

§ 3
Zweck Der Gestaltungsplan bezweckt die Sicherstellung von Betrieb und Erweite-

rungsmöglichkeit für den Garten- und Gemüsebau sowie Landwirtschaft. Dabei ist den
ortsbaulichen Ansprüchen der Aussenwacht Rüti Rechnung zu tragen.

§ 4
Bauvorschriften 1 Es gelten für Gebäude in den einzelnen Bereichen folgende Massvorschriften:

1) Die Firsthöhe darf nur soweit beansprucht werden, als die zulässige Gesamthöhe eingehalten bleibt.
2) Für die Kraftzentrale selbst gilt § 4 Abs. 4

Lärmschutz 2 Neue Wohnnutzung ist gegenüber der Lärmbelastung der Zürcherstrasse zu schützen.
In der ersten Bautiefe entlang der Zürcherstrasse dürfen kritische Empfangspunkte
(EP) nur nach Süden, d.h. von der Lärmquelle abgewandt, orientiert sein. Als EP gelten
die zur Lüftung eines Wohnraumes (Art. 2 Abs. 6 LSV) notwendigen Fenster.

Perimeter 3 Im Perimeter Ortsbildschutz haben sich die Bauten in ihrer Erscheinung dem Bild der
Ortsbildschutz Aussenwacht Rüti anzupassen. Für das Gebiet östlich des Burgwegs sind dabei die Vor-

schriften der Kernzone für den Bautyp B, Neubau, gemäss der Bauordnung der Ge-
meinde Fehraltorf massgebend. Die Bauten in den Baubereichen A und B sind in einer
ersten Etappe zu realisieren. Besondere Gebäude sind auch ausserhalb der Bauberei-
che zulässig. Für das Gebiet westlich des Burgwegs gilt, dass die Baute an der obligato-
rischen Bauflucht mindestens zur Kantonsstrasse und der Kreuzung hin die typischen
Strukturmerkmale wie markanter 2-geschossiger Baukörper mit typischer Trauflinie
und strassenseitiger Dachfläche sowie Fassadengestaltung aufweisen muss.

Fehraltorf, 22.05.2023
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Bereich
Wohnen und Gewerbe

Bereich
Glashäuser + 
Erschliessung

Glashäuser

Baubereiche K+T

(Kompostieranlage
+ Kraftzentrale)

Im Perimeter 
Ortsbildschutz

Überbauungsziffer max.
- für Hauptgebäude
- für besondere Gebäude

25 %
5 %

-
-

-
-

-
-

Vollgeschosszahl max. 2 2 1 1
Dachgeschosszahl bei erreich- 
ter Vollgeschosszahl max.

2 2 Kein DG Kein DG

Gebäudelänge max. 30 m - - -
Gebäudehöhe max. 7 m gem. PBG 6.0 m 6.5 m 2)

Firsthöhe max. gem. PBG gem. PBG 4.5 m 1) 3.0 m
Gesamthöhe - - 7.1 m 9.5 m 2)



Kraftzentrale 4 Im Baubereich des Bereichs Kompostieranlage und Kraftzentrale ist ein Gebäude für
die Kraftzentrale zulässig mit einer Gesamthöhe (Gebäude- und Firsthöhe) von max. 7
m, wobei Kamine und kleinere technisch bedingte Aufbauten die maximale Gesamt-
höhe übersteigen dürfen.

Erschliessungs- 5 Der Bereich der Erschliessung Glashäuser darf teilweise durch verglaste Bauten über-
bereiche stellt werden; dabei ist die Firstrichtung frei. Vordächer dürfen in Länge und Tiefe un-

beschränkt in die Bereiche der internen Erschliessung und der Erschliessung Glas-
häuser hineinragen, soweit sie die reglementarischen Abstände zu Dritten einhalten.

§ 5
Nutzungszweck Die Nutzung ist nur zum Zweck des Landwirtschafts- und Gärtnerbetriebs, von Woh-

nungen für Betriebsangehörige sowie der betriebseigenen Kompostieranlage zulässig.

Arealzufahrt 1 Für die Arealzufahrten ist der Situationsplan 1:1‘000 massgebend.

2 Die Arealzufahrt 2  ist ausschliesslich als Zufahrt zugelassen.

Bepflanzung 3 Die Bepflanzung von Grünflächen, des Retentionsbeckens sowie der Baumreihe an
der Zürcherstrasse hat mit einheimischen, standortgerechten Pflanzen zu erfolgen. Bei
der Baumreihe an der Zürcherstrasse ist für die Anzahl und Lage der Bäume die Signa-
tur im Situationsplan orientierend, wobei die konkrete Lage der Bäume mit der Anord-
nung der Glashäuser abgestimmt werden kann. Die Baumreihe muss spätestens 3 Jah-
re nach Inkrafttreten der Gestaltungsplanänderung 2015 eingepflanzt sein.

§ 6
Wassersammlung und In dem im Plan bezeichneten Bereich „Wassersammelbecken (R)“ ist ein Becken zum
Retention Sammeln von Wasser wie auch ein anschliessendes Retentionsbecken zulässig. Das Re-

tentionsbecken ist so zu gestalten, dass dieses zu keiner Falle für Kleintiere und Am-
phibien wird. Dazu sind Flachuferbereiche und allfällige zusätzliche Ausstiegshilfen an-
zulegen. Es ist darauf zu achten, dass das Becken nicht vollständig trockenfällt, sondern
immer eine minimale Wasserfläche aufweist, damit Amphibienlaich und –larven über-
leben. Etwaige vorhandene Absperrungen/Zäune zwischen dem Retentionsbecken und
dem Burgholzweg sind für Kleintiere durchgängig zu gestalten.

§ 7
Lufthygiene Neu zu beschaffende Maschinen und Geräte müssen dem jeweils aktuellen Stand der

Technik entsprechen. Eine Grüngutverwertung ist so zu betreiben, dass in der Umge-
bung keine übermässigen Geruchsimmissionen entstehen.

§ 8
Empfindlichkeitsstufe Dem Gestaltungsplangebiet wir die Empfindlichkeitsstufe III (ESIII) zugeordnet.

§ 9
Weitere Vorschriften Soweit der Gestaltungsplan nicht Abweichendes festlegt, gelten die Vorschriften für

die Wohnzonen gemäss der Bauordnung der Gemeinde Fehraltorf.

§ 10
Infrafttreten Der private Gestaltungsplan wird mit Rechtskraft der kantonalen Genehmigung ver-

bindlich. Der Gemeinderat publiziert das Datum der Inkraftsetzung gemäss §6 PBG.

Fehraltorf, 22.05.2023
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2016 wurde eine Änderung betreffend die Gewächshäuser, das Sammelbecken sowie die Kraftzent-
rale genehmigt. Der Gestaltungsplan Rütihof dient der Sicherstellung von Betrieb und Erweiterungs-
möglichkeiten für den Garten- und Gemüsebau sowie die Landwirtschaft. 
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1. Planungsgegenstand

1.1 Ausgangslage

Der Weiler Rüti liegt an der Zürcherstrasse zwischen den Dörfern Fehraltorf und Gutenswil, auf Ge- 
meindegebiet Fehraltorf. Der Weiler umfasst rund 20 Hauptgebäude und ist im gültigen Zonenplan 
der Kernzone und der Landwirtschaftszone zugewiesen. Auf der südlichen Seite der Zürcherstrasse 
gilt der private Gestaltungsplan Rütihof, welcher seit dem 26. Juli 1995 rechtskräftig ist. Am 16. Juni

Fehraltorf

Gutenswil

1.2 Entwicklungsabsichten

Die Gerber Bio Greens AG ist ein landwirtschaftlicher Gemüsebaubetrieb, der seit 1944 auf die Pro- 
duktion und die Vermarktung von Frisch- und Lagergemüse spezialisiert ist. Seit 1999 wird nach den 
Richtlinien des Biolandbaus mit dem Label der Bio Suisse Knospe produziert. Der Betrieb bewirt- 
schaftet ca. 3 ha Gewächshausfläche und ca. 80 ha Freilandflächen in der Umgebung von Fehraltorf. 
In der Hochsaison sind bis zu 70 Mitarbeitende beschäftigt. Das Bio-Gemüse wird an die Grossvertei- 
ler geliefert und im Raum Zürich – Ostschweiz vermarktet. Die tägliche Auslieferung erfolgt verpackt 
und etikettiert.

In einer nächsten Entwicklungsetappe ist ein Ersatzbau für das Gebäude Vers.-Nr. 354 geplant, wel- 
ches als Lager für Hilfsstoffe und Gebinde diente. Der Ersatzbau soll als Remise und als Werkstatt 
dienen. Das entsprechende Baubewilligungsverfahren soll noch im 2022 durchgeführt werden.
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In einer weiteren Entwicklungsetappe sollen das alte Logistikgebäude und das Kühlraumgebäude 
(Vers.-Nr. 53) erneuert und auf die Bereiche der alten Gebäude Vers.-Nrn. 282 und 440 ausgeweitet 
werden. Dabei stehen die Optimierung der betrieblichen Abläufe und die Reduktion des Energiever- 
brauchs im Vordergrund. Die Rampen für die gekühlten Lkws sind auf der Westseite des Gebäudes 
bestehend. Diese Lkws werden über das Heck be- und entladen und über die Arealzufahrt 1 er- 
schlossen. Die gesamten Lager- und Logistikgebäude werden gekühlt, um optimale Bedingungen für 
die Haltbarkeit des Gemüses zu schaffen.

Für die Anlieferung des Gemüses vom Feld ist auf der Ostseite des neuen Gebäudes eine breite An- 
lieferungsrampe für die mit Seitenablad organisierten Erntewagen (Traktoren mit Anhängern) vorge- 
sehen. Dabei wird eine Automatisierung angestrebt. Diese ostseitige Gemüseablade-Rampe hat ge- 
genüber den westseitigen Beladungsrampen nicht die gleiche Höhe. Eine Trennung ist somit nicht 
nur betrieblich/logistisch sondern auch funktional erforderlich und sinnvoll, sodass die Verarbeitung, 
Lagerung, Verpackung und Auslieferung der Produkte im neuen Kühlgebäude effizient organisiert 
werden können.

Die topografische Höhendifferenz von 4-5 m zwischen der Ost- und Westseite des Gebäudes soll für 
die internen Abläufe geschickt genutzt werden. So können Kisten über Rollbänder mit Gefälle trans- 
portiert und somit Energie eingespart werden.

1.3 Anlass zur Teilrevision

Die vorgesehene betriebliche Organisation bedingt die Bedienung der geplanten Rampen. Die Ernte- 
fahrzeuge können auf kleinem Raum jedoch nicht wenden. Die im privaten GP Rütihof definierte Zu- 
fahrt 2  wird als Arealzufahrt dringend wieder benötigt. Art. 5 der Gestaltungsplanvorschriften (GPV) 
schliesst diese Zufahrt jedoch aus.

Die Teilrevision des Gestaltungsplans Rütihof beschränkt sich darum auf die Regelungsänderung die- 
ser Zufahrt, d.h. es bedarf ausschliesslich der Anpassung des Artikels 5 GPV. Alle weiteren GP-Best- 
immungen bedürfen keinen Anpassungen und sollen übernommen werden. Auch der GP-Situations- 
plan Rütihof kann unverändert bestehen bleiben.
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2. Vorgaben und Vorabklärungen

2.1 Richtplanung

Die übergeordneten Richtplanvorgaben sind bei der Revision von Gestaltungsplänen zu beachten. 
Nachstehend sind aus diesem Grund Auszüge des vom Kantonsrat am 6. Februar 2023 festgesetzten 
kantonalen Richtplans sowie des vom Regierungsrat am 29. Juni 2022 genehmigten regionalen Richt- 
plans Oberland dargestellt.

Auszug kantonaler Richtplan

hellblau Fläche = übriges Landwirtschaftsgebiet 

orange Linie = best. Höchstspannungsleitung

Auszug Regionaler Richtplan Oberland Auszug Regionaler Richtplan Oberland

Siedlung und Landschaft Verkehr

Gesamthaft wird festgehalten, dass die übergeordneten Festlegungen des kantonalen und regiona- 
len Richtplans mit der vorliegende Teilrevision zur Änderung des Verkehrsregimes nicht im Wider- 
spruch stehen.
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2.2 Nutzungsplanung

Der Weiler Rüti ist im gültigen Zonenplan der Gemeinde Fehraltorf teilweise der Kernzone zugewie- 
sen. Die Gebäude des Garten- und Gemüsebaubetriebs, welche in der Ecke zwischen Zürichstrasse 
und Burgweg liegen, befinden sich in der Landwirtschaftszone und sind mit den Gestaltungsplänen 
Nrn. 02 und 10 überlagert.

Auszug gültiger Zonenplan der Gde Fehraltorf Auszug Gestaltungsplan Rütihof Nr. 10

Der private Gestaltungsplan macht im Zusammenhang mit dem Erschliessungsregime in § 5 GPV zur 
Arealzufahrt folgende Regelung:
1 Für die Arealzufahrt ist der Situationsplan 1:1000 massgebend.
2 Die Arealzufahrt 2  ist vorläufig als provisorische Zufahrt zugelassen. Sie ist aufzuheben gleichzeitig 
mit dem nächsten Bauvorhaben im Bereich „Wohnen und Gewerbe I“, das im ordentlichen Verfahren 
bewilligt wird; die Aufhebung muss dabei spätestens mit der Fertigstellung des Bauvorhabens erfol- 
gen.
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2.3 Vorabklärung Strasseninspektorat

Die Eigentümerin Gerber Bio Green AG hat beim Strasseninspektorat IV betreffend die Arealzufahrt 
Kontakt aufgenommen. Eine Aktivierung der Zufahrt wurde unter Einhaltung der nachstehenden Be- 
dingungen mit Antwort vom 26. März 2021 in Aussicht gestellt:

1. Die Gemeinde muss das Planungsinstrument definieren und beurteilen.

2. Es müsste nachgewiesen werden, dass mit der Weiterentwicklung der Oekonomiegebäude keine
Wendemöglichkeiten auf dem Areal möglich wären.

3. Der Arealerschliessung müsste ein Einrichtungsverkehr zu Grunde liegen. D.h., die Erschliessung
2  nur als Zufahrt und die Erschliessung 1 gilt nur als Ausfahrt (oder umgekehrt).

4. Beide Erschliessungen müssen gemäss Verkehrerschliessungsverordnung (VErV) vom 17. April
2019 erstellt werden.

5. Für die neue Arealerschliessung müsste ein Baugesuch erstellt werden.

In Vorbereitung auf die vorliegende Teilrevision haben die Fachstellen „Strasseninspektorat“ und 
„Planen und Steuern“ des kantonalen Tiefbauamts mit Mail vom 30.06.2022 die Zustimmung zur 
Arealzufahrt in Aussicht gestellt.

2.4 Voranfrage beim Gemeinderat Fehraltorf

Die Eigentümerin hat sich für ihre Entwicklungsabsichten über die Anforderungen und das Vorgehen 
bei der Gemeinde Fehraltorf erkundigt. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 22. April 2022 eine 
Stellungnahme verfasst. Der Gemeinderat beurteilt eine GP-Revision als zwingend und hat seine Un- 
terstützung für eine Teilrevision des Gestaltungsplans Rütihof in Aussicht gestellt.

3. Ausführungen zur Erschliessung

3.1 Verkehrsregime

Der Verkehr von Besuchern, Beschäftigten sowie die Fahrten im Zusammenhang mit dem verarbeite- 
ten Gemüse werden über den Anschluss 1 oder über den Burgweg/Eggwiesenstrasse via die Zür- 
cherstrasse abgewickelt. Diese Haupterschliessung ist im gültigen GP vorgesehen und soll grundsätz- 
lich so bestehen bleiben.

Die betrieblich bedingte Trennung der Rampen (vgl. Kap. 1.2), die engen Platzverhältnisse sowie die 
anspruchsvolle Topographie mit Höhenunterschieden verlangen nach einer weiteren Arealzufahrt 
für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Der alte Anschluss zwischen den Gebäuden Vers.-Nrn. 53 und 65 
soll dazu wieder in Betrieb genommen werden. Er wird insbesondere für die Ernteanlieferung mit 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen (Traktoren mit Anhängern) als Arealzufahrt genutzt. Die Ausfahrt 
auf die Zürcherstrasse in dieser Lage wird mit Signalisation unterbunden.
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Schema Entwicklungskonzept und Verkehrsregime

Interne Verbindungen mit zusätzlichen Wendeplätzen sind aus topographischen, baulichen und be- 
trieblichen Gründen nicht zielführend. Für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge wird ein Einwegregime 
angestrebt.

3.2 Verkehrsaufkommen

Die Zufahrt 2  soll von landwirtschaftlichen Erntefahrzeugen genutzt werden. Dieses Verkehrsauf- 
kommen ist saisonal unterschiedlich und sogar in der Hochsaison sehr bescheiden. Im Winter (De- 
zember bis März) ruht die Freilandproduktion aus klimatischen Gründen, d.h. es erfolgen in der Lage 
2  keine Zufahrten. Während der Saison erreichen von Montag bis Samstag 1-6 Erntefahrzeuge die 
Anlieferung. Die entleerten Erntefahrzeugen fahren für den nächsten Erntegang via den Burgweg 
oder über die Zufahrt 1 zurück aufs Feld.

Das Verkehrsaufkommen auf der Zürcherstrasse ist mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr 
von 7530 Fahrzeugen/d und einer abendlichen Spitzenbelastung von weniger als 700 Fahrzeugen/h 
nicht hoch. Relevant für die Arealzufahrt 2  sind die linksabbiegenden Fahrzeuge, die in der Abend- 
spitzenstunde an Werktagen die Fahrspur in Richtung Fehraltorf mit weniger als 500 Fahrzeugen pro 
Stunden queren müssen.
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Beobachtu
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Nachweis Sichtdistanz in Richtung Gutenswil 

Fehraltorf / Priv. GP „Rütihof“ / Teilrevision Arealzufahrt

3.3 Knotenanforderungen

Für die Zufahrt 2  sind die Anforderungen gemäss Verkehrssicherheitsverordnung einzuhalten. Es 
gelten grundsätzlich die technischen Anforderungen des Typs B (Zufahrtsweg auf übergeordnete 
Strassen). Da es sich jedoch um eine reine Zufahrt mit Einrichtungsverkehr handelt und keine Aus- 
fahrt vom Areal auf die Zürcherstrasse erlaubt ist, relativieren sich diese Anforderungen. Vollständig- 
keitshalber werden die technischen Anforderungen für die Zufahrt 2  nachstehend zusammenge- 
stellt:

ngsdistanz ab Fahrbahnrand Hinfällig bei Arealzufahrt (Sichtberme wäre
GIS-Browser (https://maps.zh.ch)

Amtliche Vermessung schwarz/weiss

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 30.06.2022 15:22:05

frei)

Massstab 1:500

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden.
Darf nicht für Baueingaben verwendet werden. Katasterpläne Amtliche Vermessung können beim örtlichen Nachführungs-Geometer bezogen werden.

Zentrum: [2698217.92,1249393.61]

Kanton Zürich

Thema Anfor-

derung

Bemerkungen

Aus- und Einfahrt nur vorwärts ja mit der ausschliesslichen Arealzufahrt – ohne 

Ausfahrt auf die Zürcherstrasse – sind rück- 

wärtsfahrende Fahrzeuge ausgeschlossen

Maximale Neigung innerhalb 5 m ab 

Strassengrenze

+/- 5 % eingehalten

Maximaler Gefällsbruch ohne Ausrun- 

dung an der Strassengrenze

6 % eingehalten

Einlenkradius 5 m Aus beiden Zufahrtsrichtungen infolge grosser 

Duchfahrtsbreite eingehalten

2.5 m
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Fotos der Sichtsituation auf der Zürcherstrasse
Richtung Gutenswil Richtung Fehraltorf

Wie vorstehend dokumentiert, sind die Sichtweiten auf der maximal mit 50 km/h signalisierten Zür- 
cherstrasse für die Arealzufahrten sehr gross. Die Sichtweite zu wartenden Linksabbiegern bei der 
Zufahrt 2  beträgt in Richtung Gutenswil mindestens 100 m. In der Gegenrichtung beträgt die Sicht- 
weite mehrere hundert Meter und die Zufahrt 2  liegt 120 m hinter der Innerorts-Signalisation. Der 
Verkehr über die Zufahrt 2  kann somit sicher abgewickelt werden. Die Knotenanforderungen wer- 
den erfüllt.

3.4 Verkehrsauswirkungen

Die Verkehrssicherheit und die Sicherheit des Strassenkörpers werden durch die Arealzufahrt nicht 
beeinträchtigt. Die Funktionalität der Zürcherstrasse bleibt uneingeschränkt in Takt und die örtlichen 
Verhältnisse erlauben eine sichere Abwicklung. Besondere Vorkehrungen am Strassenkörper der 
Zürcherstrasse wie z.B. Abbiege- oder Verzögerungsspuren sind nicht erforderlich.

Die Arealzufahrt ist nicht nur für einen zweckdienlichen Betriebsablauf notwendig, sondern er kann 
auch den öffentlichen Burgweg von schweren Landwirtschaftsfahrzeugen entlasten. Damit reduzie- 
ren sich Begegnungs- und Kreuzungsfälle und die Sicherheit für Naherholungssuchende (Spaziergän- 
ger, Jogger, Velofahrende, etc.) erhöht sich im Interesse aller Beteiligten.

Letztlich wird eine bestehende Arealerschliessung wieder aktiviert, die Zufahrtshindernisse entfernt 
und ein Einbahnsystem (Ausfahrtsverbot) signalisiert.

4. Revisions-Inhalt

Der GP Situationsplan und die GP-Vorschriften bietet für die anstehenden Bau- und Entwicklungsab- 
sichten eine verlässliche Basis. Die erforderliche Zufahrt muss "nur" in Art. 5 GPV angepasst werden. 
Es wird in der Lage der Zufahrt 2  eine Arealzufahrt zugelassen.

Obwohl nur eine Zufahrt für landwirtschaftliche Fahrzeuge zwingend notwendig ist, wird im GP eine 
Zufahrt ohne Beschränkung der Fahrzeugart zugelassen, weil damit für langfristige Entwicklungs- 
schritte keine Einschränkungen vorgegeben werden. Das konkrete Verkehrsregime mit der entspre- 
chenden Ausgestaltung ist im Zuge des Baubewilligungsverfahrens zur Grundstückentwicklung zu do- 
kumentieren und mit der Strasseneigentümerin (Kanton Zürich) zu koordinieren.
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Art. 5 Abs. 2 GPV alt: Art. 5 Abs. 2 GPV NEU:

Die Arealzufahrt ist vorläufig als provisorische Zu- 

fahrt zugelassen. Sie ist aufzuheben gleichzeitig mit 

dem nächsten Bauvorhaben im Bereich „Wohnen 

und Gewerbe I“, das im ordentlichen Verfahren be- 

willigt wird; die Aufhebung muss dabei spätestens 

mit der Fertigstellung des Bauvorhabens erfolgen.

Die Arealzufahrt ist ausschliesslich als Zufahrt zu- 

gelassen.

In der Legende des bisherigen GP-Situationsplanes wurde auf Art. 6 GPV verwiesen. Dieser Verweis 
war nicht korrekt, da die Arealzufahrt in Art. 5 GPV umschrieben ist. Der Hinweis zur Arealzufahrt 
wird in der Legende des GP-Situationsplans entsprechend nachgeführt.

5. Mehrwertabgabe

Die Gemeinde Fehraltorf hat an der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 die kommunale 
Mehrwertabgabe eingeführt. Mit der Teilrevision zur Arealzufahrt entsteht mit dem GP jedoch kein 
Mehrwert nach § 7 MAV, ist somit ein Bagatellfall und eine Mehrwertabgabe ist hinfällig.

6. Verfahren

6.1 Vorprüfung und Mitwirkung

Der Gemeinderat Fehraltorf hat mit Beschluss vom 24. August 2022 den Teilrevisions-Entwurf zur 
Vorprüfung bei der Baudirektion verabschiedet. Der Vorprüfbericht liegt mit Datum vom 18. April 
2023 vor. Eine Genehmigung der Teilrevision wurde in Aussicht gestellt. Die Hinweise bzw. Auflagen 
sind in die Revision aufgenommen worden, insbesondere:

• Anpassung der Titelblätter mit Festsetzung durch die Gemeindeversammlung;

• Klärung der Baubereichsvermassung mit ÖREB-Erfassung ohne Koordinatenliste im GP-Situations-
plan;

• Ergänzung des Erläuterungsberichts mit Richtplanfestlegungen;

• Klärung des Erläuterungsberichts mit Speziallandwirtschaftszone.

Die öffentliche Mitwirkung erfolgte vom 2. September bis 2. November 2022. Es sind keine Einwen- 
dungen eingegangen. Verschiedenen Nachbargemeinden haben sich ohne inhaltliche Hinweise für 
die Mitwirkungsgelegenheit bedankt. Die Regionalplanungsgruppe RZO hat auf eine Stellungsnahme 
verzichtet.
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6.2 Ausarbeitung und Zustimmung durch Grundeigentümer

Private Gestaltungspläne können mit öffentlich-rechtlicher Wirkung von Grundeigentümern aufge- 
stellt werden (§ 85 Abs. 1 PBG). Sie können gemäss § 85 Abs. 2 PBG als allgemeinverbindlich erklärt 
werden, wenn ihnen die Grundeigentümer zustimmen, denen mindestens zwei Drittel der einbezo- 
genen Flächen gehören, und wenn keine schutzwürdigen Interessen der anderen Grundeigentümer 
verletzt werden. Der vorliegende GP wird von der Grundeigentümerin als privater Gestaltungsplan 
aufgestellt.

6.3 Zustimmung durch Gemeindeversammlung und Genehmigung

Die Teilrevision des privaten Gestaltungsplans „Rütihof“ bedarf in Folge seiner Lage ausserhalb der 
Bauzone, d.h. als „Speziallandwirtschaftszone“, der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung 
nach § 86 PBG. Danach wird der Gestaltungsplan der Baudirektion zur Genehmigung eingereicht.

7. Würdigung

Die Eigentümerin ist zur Verbesserung der Betriebsabläufe auf eine Entflechtung zwischen der Anlie- 
ferung mit Landwirtschaftsfahrzeugen und der Auslieferung mit Lastkraftwagen angewiesen. Diese 
Entflechtung begründet sich in den Unterschieden bei den Fahrzeugen (Typ, Grösse, Funktion, etc.), 
im betrieblichen Ablauf und in den topographischen Verhältnissen.

Die vorliegende Teilrevision des Gestaltungsplans hat weder auf den Nutzungszweck noch auf die 
Nutzungs- oder Verkehrsintensität eine Auswirkung. Sie verändert auch nicht die Dichte oder den 
Versiegelungsgrad, hat keine Auswirkungen auf die Landschaft und den Raum und behindert auch 
nicht den Verkehrsablauf auf der Zürcherstrasse.

Die Revision des privaten Gestaltungsplans „Rütihof“ berücksichtigt die übergeordneten Planungs- 
festlegungen und ist angemessen, zweck- und rechtmässig.

Anhang:

Nr. 1 Verkehrserhebungsdaten Zürcherstrasse 2021
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Telirevision privater Gestaltungsplan «Rütihof»
- Genehmigung

Gemeinde Fehraltorf

Lage Bereich Rüti / Eggwisen (Kat.-Nrn. 4639 und 380)

Massgebende - Plan (Plan-Nr. 2352-08) 1:1000 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 16. März
Unterlagen 2015

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 16. März 2015

Sachverhalt
Zustimmung Die Gemeindeversammlung Fehraltorf stimmte mit Beschluss vom 30. November 2015

der Teilrevision des privaten Gestaltungsplans «Rütihof» zu. Gegen diesen Beschluss
wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Pfäffikon vom 18. Januar
2016, keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 2?. Januar 2016 ersucht die Ge
meinde Fehraltorf um Genehmigung der Vorlage.

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Zusammenfassung der

Vorlage

Der Regierungsrat des Kantons Zürich genehmigte am 26. Juli 1995 den privaten Gestal
tungsplan «Rütihof». Die Grundeigentümerin Gerber Bio Green AG beantragt aufgrund
neuer Anforderungen an Gewächshäuser sowie geänderten Kundenbedürfnissen an die
Gemüseproduzenten untergeordnete Anpassungen. Diese bestehen im Wesentlichen aus
einer Neubemessung der Gebäude- und Firsthöhen der Gewächshäuser und einer leich
ten Vergrösserung des Bereichs für Glashäuser sowie der Erstellung eines Wassersam
melbeckens für die Bewässerung anstelle einer Retention.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung
Durch die leichte Vergrösserung der Baubereiche für Glashäuser entsteht neuer Spiel
raum für die Dimensionierung von Gewächshäusern, was den heutigen Anforderungen
an Gemüsebetrieben gerecht wird. Die Bewässerung der Pflanzen erfolgt neu in umwelt-
gerechter Weise mit Meteorwasser aus einem noch anzulegenden Wassersammel
becken. Durch die neue Lage der bis anhin nicht realisierten Kraftanlage im Bereich der
Kompostieranlagen sollen Synergien zwischen den beiden Anlagen genutzt werden.
Allenfalls wird dazu die Kraftzentrale mit einem Wärmespeicher ergänzt. Weitere unter
geordnete Anpassungen erfolgen mit der Ergänzung der internen Erschliessung und
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der Anpassung des Perimeters an den modifizierten Verlauf des Burgwegs in die Zürich-
strasse (Kantonsstrasse).

Wesentliche Festlegun- Als wesentliche Neuerungen im Gestaltungsplan sind zu nennen:
gen und Vorschriften

- Vergrösserung des Baubereichs für Glashäuser
- Veränderte Lage des Wassersammel- resp. Retentionsbeckens und der Kraftzentrale
- Neu ausgeschiedener Baubereich B für Vordächer
- Neue Gebäude- resp. Gesamthöhen in den Baubereichen für Glashäuser, Kompos

tieranlage und Kraftzentrale
- Ergänzende Vorschriften zu Bepflanzung, Wassersammlung und Retention sowie

Lufthygiene

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 20. Juli 2015 gestellten Anträgen
wurde weitgehend entsprochen. Bei den Bepflanzungsvorschriften wurde der geforderte
Zusatz „Verzicht auf die Verwendung von Zuchiformen und Hybriden“ nicht angebracht.
Die Gemeinde Fehraltorf wird angehalten, auf die Einhaltung dieses Anliegens im Bau
bewilligungsverfahren zu achten. Ein weiterer Punkt betrifft die plangrafische Darstellung
im Situationsplan. Entgegen der Auflage wurden die wegfallenden Planinhalte weder im
Plan noch in der Legende dargestellt. Trotz dieser Versäumnisse kann die Teilrevision
des privaten Gestaltungsplans «Rütihof» aufgrund der untergeordneten Relevanz ge
nehmigt werden.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen
und aufzulegen.

Gestützt auf § 2 lit. d und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese
Verfügung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudirektion verfügt

1. Die Teilrevision des privaten Gestaltungsplans «Rütihof», welcher die Gemeindever
sammlung Fehraltorf mit Beschluss vom 30. November 2015 zugestimmt hat, wird
genehmigt.

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 580.00 (106 528/83100.40.100) und
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich
nen. Die angerufenen Beweismiftel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.
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IV. Die Gemeinde Fehraltorf wird eingeladen

- Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmiftelbelehrung zu ver
öffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem. Baurekursge
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu
lassen

V. Mitteilung an

- Gemeinde Fehraltorf (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Ingesa Oberland AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon (Nachführungsstelle)

- Gerber Bio Greens AG, Christian Gerber, Rütihof, 8320 Fehraltorf (Rechnungs
adressatin)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:
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Hinweise
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Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am: ....................

Namens der Gemeindeversammlung
Der Präsident: Der Gemeindeschreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am  ...........................................

BDV Nr.          /Für die Baudirektion:

Privater Gestaltungsplan "Rütihof"
Änderung

Öffentlich aufgelegt vom ........................... bis .............................

................................................ ...........................................

................................................

Situationsplan

Die Grundeigentümerin

................................................
Gerber Bio Greens AG

Bereich für Kompostieranlage und Kraftzentrale mit
Baubereichen K+T für Hochbauten

Amtliche Vermessungsdaten:  27.02.2015
INGESA OBERLAND AG
Guyer-Zeller-Strasse 27
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X:\Private_RP\2000 Private\2352 Fehraltorf\08 GP Rütihof_Änderung\Vorschriften\Vorschriften.doc 

 Die unterzeichneten Grundeigentümer stellen, gestützt auf §§ 85 ff PBG, 
den privaten Gestaltungsplan „Rütihof“ auf mit folgenden Bestimmungen: 

§ 1  

Bestandteile Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:1‘000 und diesen 
Bestimmungen. 

§ 2  

Geltungsbereich Der Gestaltungsplan gilt für den im Situationsplan 1:1‘000 eingetragenen 
Perimeter. 

§ 3  

Zweck Der Gestaltungsplan bezweckt die Sicherstellung von Betrieb und Erweite-
rungsmöglichkeit für den Garten- und Gemüsebau sowie Landwirtschaft. 
Dabei ist den ortsbaulichen Ansprüchen der Aussenwacht Rüti Rechnung 
zu tragen.  

§ 4  

Bauvorschriften 1 Es gelten für Gebäude in den einzelnen Bereichen folgende Massvor-
schriften:  

 Bereich Wohnen + Gewerbe Bereich  
Glashäuser 

+ 
Erschliessung 
Glashäuser  

Baubereiche 
K + T 
(Kompostier- 
anlage + 
Kraftzentrale) 

im Perimeter 
Ortsbildschutz 

 

Überbauungsziffer max. 
- für Hauptgebäude 
- für besondere Gebäude 

 
25 % 
5 % 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Vollgeschosszahl max.  2 2 1 1 
Dachgeschosse bei erreichter 
Vollgeschosszahl max.  

 
2 

 
2 

 
kein DG 

 
kein DG 

Gebäudelänge max.  30 m - - - 
Gebäudehöhe max.  7 m gem. PBG 6.0 m 6.5 m 2) 
Firsthöhe max.  gem. PBG gem. PBG 4.5 m 1) 3.0 m 
Gesamthöhe max. - - 7.1 m 9.5 m 2) 

1) Die Firsthöhe darf nur soweit beansprucht werden, als die zulässige Gesamthöhe 
eingehalten bleibt.  

2) Für die Kraftzentrale selbst gilt §4 Abs. 4. 
 

Lärmschutz 2 Neue Wohnnutzung ist gegenüber der Lärmbelastung der Zürcherstrasse 
zu schützen. In der ersten Bautiefe entlang der Zürcherstrasse dürfen kriti-
sche Empfangspunkte (EP) nur nach Süden, d.h. von der Lärmquelle ab-
gewandt, orientiert sein. Als EP gelten die zur Lüftung eines Wohnraumes 
(Art. 2 Abs. 6 LSV) notwendigen Fenster. 
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Perimeter 

Ortsbildschutz 
3 Im Perimeter Ortsbildschutz haben sich die Bauten in ihrer Erscheinung 

dem Bild der Aussenwacht Rüti anzupassen. Für das Gebiet östlich des 
Burgwegs sind dabei die Vorschriften der Kernzone für den Bautyp B, Neu-
bau, gemäss der Bauordnung der Gemeinde Fehraltorf massgebend. Die 
Bauten in den Baubereichen A und B sind in einer ersten Etappe zu realisie-
ren. Besondere Gebäude sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig. 
Für das Gebiet westlich des Burgwegs gilt, dass die Baute an der obligatori-
schen Bauflucht mindestens zur Kantonsstrasse und der Kreuzung hin die 
typischen Strukturmerkmale wie markanter 2-geschossiger Baukörper mit 
typischer Trauflinie und strassenseitiger Dachfläche sowie Fassadengestal-
tung aufweisen muss.  

 
Kraftzentrale 4 Innerhalb  Im Baubereich des Bereichs Glashäuser ist im Bereich der Kreis-

signatur Kompostieranlage und Kraftzentrale ist ein Gebäude für die Kraft-
zentrale zulässig mit einer Gesamthöhe (Gebäude- und Firsthöhe) von 
max. 7 m, wobei Kamine und kleinere technisch bedingte Aufbauten die 
maximale Gesamthöhe übersteigen dürfen.  

 
Erschliessungs-

bereiche 
5 Der Bereich der Erschliessung Glashäuser darf teilweise durch verglaste 
Bauten überstellt werden; dabei ist die Firstrichtung frei. Vordächer dürfen 
in Länge und Tiefe unbeschränkt in die Bereiche der internen Erschliessung 
und der Erschliessung Glashäuser hineinragen, soweit sie die reglementari-
schen Abstände zu Dritten einhalten.  

 
§ 5  

Nutzungszweck Die Nutzung ist nur zum Zweck des Landwirtschafts- und Gärtnerbetriebs, 
von Wohnungen für Betriebsangehörige sowie der betriebseigenen Kom-
postieranlage zulässig.  

Arealzufahrt 1 Für die Arealzufahrten ist der Situationsplan 1:1‘000 massgebend. 

 2 Die Arealzufahrt  ist vorläufig als provisorische Zufahrt zugelassen. Sie ist 
aufzuheben gleichzeitig mit dem nächsten Bauvorhaben im Bereich 
„Wohnen und Gewerbe I“, das im ordentlichen Verfahren bewilligt wird; 
die Aufhebung muss dabei spätestens mit der Fertigstellung des Bauvor-
habens erfolgen.  

Bepflanzung 3 Die Bepflanzung von Grünflächen, des Retentionsbeckens sowie der 
Baumreihe an der Zürcherstrasse hat mit einheimischen, standortgerechten 
Pflanzen zu erfolgen. Bei der Baumreihe an der Zürcherstrasse ist für die 
Anzahl und Lage der Bäume die Signatur im Situationsplan orientierend, 
wobei die konkrete Lage der Bäume mit der Anordnung der Glashäuser 
abgestimmt werden kann. Die Baumreihe muss spätestens 3 Jahre nach 
Inkrafttreten der Gestaltungsplanänderung 2015 eingepflanzt sein.  
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§ 6  

Wassersammlung und 
Retention 

In dem im Plan bezeichneten Bereich „Wassersammelbecken (R)“ ist ein 
Becken zum Sammeln von Wasser wie auch ein anschliessendes Retenti-
onsbecken zulässig. Das Retentionsbecken ist so zu gestalten, dass dieses 
zu keiner Falle für Kleintiere und Amphibien wird. Dazu sind Flachuferberei-
che und allfällige zusätzliche Ausstiegshilfen anzulegen. Es ist darauf zu 
achten, dass das Becken nicht vollständig trockenfällt, sondern immer eine 
minimale Wasserfläche aufweist, damit Amphibienlaich und –larven über-
leben. Etwaige vorhandene Absperrungen/Zäune zwischen dem Retenti-
onsbecken und dem Burgholzweg sind für Kleintiere durchgängig zu ge-
stalten.  

§ 7  

Lufthygiene Neu zu beschaffende Maschinen und Geräte müssen dem jeweils aktuel-
len Stand der Technik entsprechen. Eine Grüngutverwertung ist so zu be-
treiben, dass in der Umgebung keine übermässigen Geruchsimmissionen 
entstehen.  

§ 8  

Empfindlichkeitsstufe Dem Gestaltungsplangebiet wir die Empfindlichkeitsstufe III (ESIII) zugeord-
net.  

 

§ 9  

Weitere Vorschriften Soweit der Gestaltungsplan nicht Abweichendes festlegt, gelten die Vor-
schriften für die Wohnzonen gemäss der Bauordnung der Gemeinde Fehr-
altorf.  

§ 10  

Inkrafttreten  Der private Gestaltungsplan wird mit Rechtskraft der kantonalen Geneh-
migung verbindlich. Der Gemeinderat publiziert das Datum der Inkraftset-
zung gemäss §6 PBG.  
  



 

 

Kanton Zürich 

Gemeinde Fehraltorf 
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1. Ausgangslage 

 Der private Gestaltungsplan „Rütihof“ wurde vor etwa 20 Jahren festge-
setzt. In der Zwischenzeit haben sich die Anforderungen an Gewächshäu-
ser wie auch die Ansprüche von Kundenseite an die Gemüseproduzenten 
weiterentwickelt.  

 In Bezug auf die planerischen Festsetzungen sind die geänderten Bemes-
sungen der Gewächshäuser sowie die neue Nutzung des gesammelten 
Meteorwassers für die Bewässerung anstelle einer Retention von Bedeu-
tung. Sie sind Grund für die vorliegende Änderung des Gestaltungsplans.  
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2. Die Änderungen im Gestaltungsplan  

2.1 Dimensionierung der Gewächshäuser 

 Der „Bereich Glashäuser“ ist im privaten Gestaltungsplan „Rütihof“ (GP) 
festgesetzt; er ist nicht Gegenstand der Änderung. Die Vorschriften be-
stimmen in § 4 Absatz 1, dass für solche Glashäuser die Gebäudehöhe 
maximal 2.6 m und die Firsthöhe maximal 4.5 m messen darf; total also eine 
Gesamthöhe von 7.1 m.  

 Die bezeichnete Gebäudehöhe von 2.6m genügt den heutigen Anforde-
rungen an Wuchshöhe der Pflanzen wie auch an die Bewirtschaftung und 
den Geräteeinsatz in den Gewächshäusern nicht mehr. Als Normhöhe für 
die Gebäudeschulte (Gebäudehöhe) gilt heute ein Mass von 6 m. Die 
Firma Gerber Bio Greens AG setzte sich in den letzten Jahren intensiv mit 
der Frage der beschränkten Gebäudehöhe ihrer Glashäuser im gültigen 
GP auseinander. Aufgrund dieser Bemühungen und verschiedener Pro-
jektentwürfe ist sie zum Schluss gelangt, dass nur eine Anpassung der Ge-
bäudehöhe im Gestaltungsplan eine längerfristige Lösung darstellt. Sie soll 
neu 6 m messen. 

 Im Hinblick auf die landschaftliche Einordnung soll jedoch die Gesamthöhe 
von 7.1 m beibehalten werden. Die Firsthöhe wird zwar bei 4.5 m belassen, 
jedoch mit der Auflage, dass die Gesamthöhe von 7.1 m nicht überschrit-
ten werden darf. Mit dieser Regelung innerhalb der definierten Gesamthö-
he sollen die bestehenden Glashäuser mit Firsthöhen über 1.1 m und bis 4.5 
m nicht ins Unrecht gesetzt werden, gleichzeitig aber für höhere Gebäu-
dehöhen die Gesamthöhe als maximales Höhenmass gesetzt werden.  

 Im Weiteren hat die Baudirektion des Kantons Zürich (Amt für Landschaft 
und Natur sowie Amt für Raumentwicklung) mit dem „Kriterienraster Ge-
wächshäuser“ weitergehende Richtlinien mit Anforderungen an solche 
Gewächshäuser formuliert.  

2.2 Abstand des Bereichs Glashäuser zur Kantonsstrasse 

 Die Bewirtschaftung der Glashäuser ist bei kurzen Glashäusern aufwändi-
ger als bei langen. Zudem führt der schräge Verlauf der Kantonsstrasse in 
Bezug auf die Geometrie der Glashaus-anlage in der heutigen Zeit zu ei-
nem abgetreppten Fassadenverlauf zur Strasse hin. Aus dem Grund der 
grossen Gewächshaus-Länge wird der Baubereich bis zum Mass des Stras-
senabstandes von 6 m an die Kantonsstrasse gerückt.  

 Die grafische Überlagerung der Bereichsgrenze mit der bezeichneten 
Baumreihe bildet keinen grundsätzlichen Konflikt, da bei neuen Glashäu-
sern durch die Abwinklung der Gebäudeachse gegenüber der Zür-
cherstrasse und dem dementsprechend sägezahnartig abgetreppten Fas-
sadenverlauf entlang der Strasse regelmässig Nischen entstehen, in denen 
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die Strassenbäume angeordnet werden können. Diese Bäume müssen 
innert 3 Jahren nach Inkrafttreten der Gestaltungsplanänderung 2015 ein-
gepflanzt sein.  

 

 
Schemaskizze zum abgetreppten Fassadenverlauf der Glashäuser und der Stellung der Bäu-
me 

2.3 Wassersammelbecken für Meteorwasser 

 Der Gemüsebaubetrieb ist bestrebt, die Bewässerung der Pflanzen nach 
Möglichkeit in umweltgerechter Weise mittels Meteorwasser vorzunehmen. 
Dazu soll anstelle einer Versickerung in einem Retentionsbecken bezie-
hungsweise einer verzögerten Zuleitung in den Vorfluter das Wasser ge-
sammelt und dazu ein Wassersammelbecken (mit Erddämmen) angelegt 
werden. Für die Lage dieses Wassersammelbeckens bietet sich der tiefst-
gelegene Arealteil im westlichen „Bereich Freilandkulturen“ an. Hier kann 
das anfallende Meteorwasser im Wesentlichen ohne Einsatz von Pumpen 
zusammengeführt werden. Die Nutzweise dieses Bereichs wird im GP dem-
entsprechend angepasst. Waldrechtlich dürfen an sich Anlagen im Wald-
abstandsbereich erstellt werden. Der für solche Anlagen nötige technische 
Mindestabstand von 5m umfasst den bestehenden Flurweg am Waldrand 
des Sackholzes und kann im Rahmen des Baugesuchs problemlos nach-
gewiesen werden. Anschliessend an das Wassersammelbecken wird ein 
Retentionsbecken für überlaufendes Wasser vorgesehen. Hier ist eine na-
turnahe Ausgestaltung vorgesehen. 

2.4 Lage der Kraftzentrale 

 Bisher wurde im GP-Rahmen noch keine neue Kraftzentrale erstellt. Dem-
entsprechend blieb der im Situationsplan bezeichnete Standort unbenutzt. 
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 Aus heutiger Sicht sollte eine neue Kraftzentrale in der Nachbarschaft zur 
Kompostieranlage angeordnet werden. Dadurch können zukünftig Syner-
gien bezüglich Energien zwischen Kompostieranlage und Kraftzentrale 
genutzt werden. Die Kraftzentrale wird allenfalls mit einem Wärmespeicher 
ergänzt. 

 Als Standort für die Kraftzentrale wird in § 4 Absatz 4 deshalb neu der ent-
sprechende Baubereich im Bereich Kompostieranlage und Kraftzentrale 
festgelegt.  

2.5 Meliorationsleitung 

 Die im GP als Schwarbach bezeichnete Meliorationsleitung (Gewässer Nr. 
3.0) hat heute im Bereich oberhalb der Zürcherstrasse, d.h. im Perimeter 
des GP, nicht mehr den Status eines öffentlichen Gewässers. Deshalb ent-
fällt die bisherige Aufführung im Situationsplan einschliesslich der Festle-
gung einer teilweisen Ufergestaltung.  

2.6 Ergänzung der internen Erschliessung  

 Nach Massgabe von §5 der Vorschriften ist die Arealzufahrt  vorläufig als 
provisorische Zufahrt zugelassen; sie ist mit dem nächsten Bauvorhaben im 
Bereich „Wohnen und Gewerbe I“ aufzuheben. 

 Um für diesen zukünftigen Zustand die interne Erschliessungsbeziehungen 
aus heutiger Betriebssicht gewährleisten zu können, soll zwischen dem Be-
reich „Glashäuser“ sowie dem Bereich „Wohnen und Gewerbe I“ eine 
Verbindung zwischen den Teilflächen der internen Erschliessung hergestellt 
werden. 

2.7 Anpassung Perimeter an den modifizierten Verlauf der Strassen 

 Im Bereich der Einmündung des Burgwegs in die Kantonsstrasse wurde die 
Strassenlinie im Verlauf der kürzlichen Strassensanierung geringfügig modifi-
ziert. Der Perimeter des Gestaltungsplans wird hier zweckmässigerweise an 
die neue Strassenlinie angepasst, was zu einer minimen Reduktion der GP-
Fläche führt.  
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2.8 Besondere Gebäude im Bereich Freilandkulturen und Wasser-
sammelbecken 

 Im Bereich „Freilandkulturen und Wassersammelbecken“ sind für beste-
hende besondere Gebäude 2 Baubereiche „B“ rechtsgültig festgelegt. Auf 
der Nordseite des östlichen Baubereichs „B“ wird neu ein Baubereich „B“ 
angefügt, in dem nur Vordächer im Rahmen der Bestimmungen für be-
sondere Gebäude nach § 273 PBG zulässig sind.  
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3. Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumplanung 

 Der vorliegende private Gestaltungsplan „Rütihof“ ist seit rund 20 Jahren 
rechtskräftig und weitgehend GP-gemäss überbaut und genutzt. Die Än-
derungen betreffen die innere Organisation des Betriebsareals. Sie sind 
nach aussen im Wesentlichen nur an der auf 6 m erhöhten Gebäudehöhe 
erkennbar. Die Anpassungen erlauben die Weiterführung des Gemüse-
baubetriebs unter den branchenüblichen Bedingungen. Dabei bleibt die 
Auswirkung auf das Landschaftsbild aufgrund der gleichbleibenden Ge-
samthöhe der von der Änderung betroffenen Gewächshäuser sehr be-
schränkt.  
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4. Vorprüfung und Mitwirkung 

 Die Gemeinde Fehraltorf hat die Änderung des privaten Gestaltungsplans 
„Rütihof“ (GP) am 2. April 2015 dem kantonalen Amt für Raumentwicklung 
zur Vorprüfung eingereicht.  

Die Gemeinde hat die Änderung des privaten Gestaltungsplans „Rütihof“ 
(GP) gemäss §7 PBG während 60 Tagen, vom 17. April 2015 bis 17. Juni 
2015, öffentlich aufgelegt und gleichzeitig die Anhörung bei den nach- 
und nebengeordneten Planungsträgern durchgeführt. 

 

4.1 Kantonale Vorprüfung 

 Das Amt für Raumentwicklung hat die Teilrevision des GP geprüft. Es hat 
die Stellungnahme mit seinen Anträgen und Einwendungen im Bericht vom 
20. Juli 2015 zusammengefasst. Es stellt in seiner Gesamtbeurteilung fest, 
dass die beantragten Änderungen untergeordnete Auswirkungen haben.  

 

4.2 Öffentliche Auflage 

 Die Änderung des privaten Gestaltungsplans „Rütihof“ wurde vom 17. April 
2015 bis 17. Juni 2015 öffentlich aufgelegt. 

Während der Auflagefrist wurden keine Einwendungen eingereicht. Aus 
diesem Grund wird kein separater „Bericht zu den nicht berücksichtigten 
Einwendungen“ verfasst.  

 

4.3 Anhörung 

 Die Gemeinde hat die Nachbargemeinden Pfäffikon, Russikon, Volketswil, 
Stadt Illnau-Effretikon, Stadt Uster sowie die Planungsgruppe Region Zür-
cher Oberland (RZO) und die Axpo zur Anhörung eingeladen. Alle Instituti-
onen haben die Änderung des privaten Gestaltungsplans zur Kenntnis ge-
nommen, ohne einen Antrag zu stellen. Eine Empfehlung der RZO betref-
fend der Realisierung der Baumreihe wurde in Abstimmung mit dem Be-
richt zur kantonalen Vorprüfung aufgenommen.  

 

































































































Nr. 17, Freitag, 29. April 2016    Meldungsnummer: 00151801

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung

 Privater Gestaltungsplan "Rütihof" (Änderungen)
Inkrafttreten

Fehraltorf. Der Gemeinderat hat am 22.04.2016 verfügt:
Die Gemeindeversammlung hat dem privaten Gestaltungsplan "Rütihof (Ände-
rungen) mit Beschluss vom 30. November 2015 zugestimmt und die Baudirektion
Kanton Zürich hat mit Verfügung vom 16. Februar 2016 die Genehmigung erteilt.
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts des Kantons Zürich vom
15. April 2016 ist kein Rechtsmittel eingelegt worden.
Der Private Gestaltungsplan "Rütihof" (Änderungen) tritt mit der heutigen Publi-
kation (29. April 2016) in Kraft.
Gemeinde Fehraltorf

00151801


	Teilrevision (Genehmigung vom 05.11.2024)
	Genehmigungsverfügung Nr. KS-0215/24 vom 05.11.2024
	Situationsplan 1:1000
	Vorschriften
	Planungsbericht Art. 47 RPV
	Publikation Inkraftsetzung Teilrevision vom 24.01.2025

	Teilrevision (Genehmigung vom 16.02.2016))
	Genehmigungsverfügung (Revision BDV 0162/16 vom 16.02.2016)
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht Art. 47 RPV
	Publikation Inkraftsetzung (29.04.2016)

	GP Rütihof, RRB 2237 vom 26.07.1995 (Inkraft)
	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht
	Anhang



